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 Az:       Sg: I Herr Landgraf 15.12.2023 
 
Vollzug der Baugesetze; 
6. Änderung des Bebauungsplans „Nr. 1 (Südwestlich der Kreisstraße MÜ 22)“, Beteiligung 
nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i.V.m. § 13 a Abs. 2 und § 13 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
der Gemeinderat hat am  13.12.2023  beschlossen, den Bebauungsplans „Nr. 1 (Südwestlich der 
Kreisstraße MÜ 22) zu ändern. Mit Beschluss vom  13.12.2023 wurde der Bebauungsplanentwurf i .F .v. 
13.11.2023 zum Zwecke der öffentlichen Auslegung gebilligt. 
 
Gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB wird mitgeteilt, dass die Bebauungsplanänderung im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB geändert wird. 
 
Mit Bereitstellung der Planunterlagen unter folgender Internetadresse 
www.obertaufkirchen.de/unsere-gemeinde/bauen/bauleitplanverfahren 
beteiligen wir Sie nach  § 4 Abs. 2 BauGB an der Planung und bitten Sie, bis zum     05.02.2024     um 
Ihre schriftliche Stellungnahme. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir bei nicht rechtzeitiger Abgabe 
Ihrer Stellungnahme davon ausgehen, dass Ihr Aufgabenbereich durch diese Bauleitplanung nicht berührt 
wird. 
 
Bitte geben Sie uns in Ihrer Stellungnahme auch Aufschluss über von Ihnen beabsichtigte oder bereits 
eingeleitete Planungen und sonstigen Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung, soweit diese für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebietes von Bedeutung sein können. Auch bitten wir Sie, 
uns Informationen, über die Sie verfügen und die für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmateri-
als zweckdienlich sein können, zur Verfügung zu stellen. 
 
Desweiteren wurde durch den Gemeinderat am 13.12.2023 beschlossen, den Entwurf der 6. Änderung  
des Bebauungsplanes und seine Begründung öffentlich auszulegen. Der Entwurf i .F .v. 13.11.2023 und 
die Begründung liegen vom 27.12.2023 bis einschließlich 05.02.2024 in der Gemeindeverwaltung Ober-
taufkirchen (UG-Kindergarten), Am Sportplatz 5, 84419 Obertaufkirchen, Zimmer 2, während der allge-
meinen Dienststunden öffentlich aus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Franz Ehgartner 
1. Bürgermeister 

 


